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gang nimmt. VorauSfeßung bleibt babei, erftenS, baß es

jleß um Arbeiten ^anbeit, bie man einem einhetmifcßen
Unternehmer oertrauenSooü übetgebeu fann, unb zwettenS,
baß bie Unternebmet bie SluSfcßaltung Auswärtiger nicht

ju überpteifen auSnüßen.
gerner barf für bte Vergebung meßt unter aüen Um»

fiänben ber niebrigfte ober ein fog. äRittelpretS auS<

fcßlaggebenb fein. ©InerfettS foüte etn angemeffener ißreiS
bezahlt werben, bei bem ber Unternehmer, tüchtige unb
jwecfmäßige ©urcßfüßrung ber Slrbeit oorauSgefeßt, noch
einen üblichen Verbienft ^"ausbringen fann ; anberfetts
ift wenn möglich unter ben ©ewerbetretbenben abju«
weeßfeln. ©tefe Verteilung bat ju gefcßeßen nach ber
©tgtmng beS Unternehmers für bie betreffenbe Slrbeit,
bann aber aucb einigermaßen nacb ber (Stöße feines
©efcßäfteS. ©in fortlaufenb geführtes Verzeichnis mit ben
AbrecßnungSfummen, ©agloßnarbeiten unb fletneren obne
SBettbewerb übertragenen Arbeiten foil jeberjeit etnen
überbltcf ermöglichen, ob bei ungefähr gleichen greifen
bie Vergebung etner beftimmten Slrbeit an btefen ober
jenen Unternehmer gerechtfertigt erfcßeint.

©aß nur retn fachliche ©ejtcßiSpunfte bei ber Ver--
gebung auSfcßlaggebenb fein müffen, erfcßten uns immer
felbftoerftänblicß. SBeber petfönliche noch polttifcße
greunbfcßaften, noch anbete Vebengrfinbe bürfen irgenbmte
maßgebenb fein bei Vergebungen. 3Ber ben fauberen
fachlichen Voben oerläßt, wirb balb genug baS 3«*
trauen ber ©ewerbetretbenben unb Unternehmer oer»
lieten. SBeglettenb foil fetn bie Überlegung, baß man
feine Stellungnahme oor aller öffentlichfeit oerantroorten,
mit jebem fadhlidh beitfenben ©Ingeber befprechen fönnte.
3Bir betonen auSbtücfltch baS Söort fachlich, benn baß
eS in biefer Vejiehung auch beim Unternehmer fehlen
fann, wirb man zugeben müffen. ©te oorgenannten ®e»

fußtSpunfte für bie Vergebung fönnen jugeftanbener»
maßen nicht tn enge Vorfd&riften gepreßt werben. Sie
laffen ben oergebenben Veßörben einigen Spielraum,
waS um fo notwenbiger ift, als bte ftarre Slnwenbung
beS VucßfiabenS oftmals ju wiber finnigen Vefcßlüffen
führen müßte. Stießt ber tote Vuchftabe, bte ftarre Vor»
fcßrift foH maßgebenb fein, fonbern ber gefunbe ©tnn
btefer Vorfcßriften, Verorbnungen unb ©efeße; unb biefer
gefunbe Sern bürfte nach allgemeiner ©tfahrung lauten:
Keine Vetfidfjicßtigung oon augenfcßetnlicßen Unter» ober
Überangeboten, womit ber ©runbfaß, baß bie Vergebung
ausnahmslos auf bie biüigfte ©tngabe fallen foil, gum
oorneßetetn auSgefchaltet wirb ; bann rein fachliche @nt»

fcßetbung ber oergebenben Vehörbe, loSgelöft oon aüen un=

fabließen Vebenumftänben; enbllcß wenn immer mög«
lieh tunlidhfte SlbwechSlung unter ben ortSanfäßigen Un»

ternehmern unb Übertragung ber Slrbeit nur an ben-

jenigen, ber für gute, fachgemäße unb rechtzeitige SluS»

füßrung ©ewähr btetet. ©te ©tngabefriften foüen fo be»

meffen fein, baß ruhige Überlegung unb ausführliche Ve»

reeßnung möglidh ift. ©ringenbe Stotfätte porbeßalten,
wirb man bte VoüenbungSfrift nach erfolgter Vergebung
mit ben Unternehmern befpreeßen unb fie grunbfäßlicß fo
anfeßen, baß auch fletnerer ober mittlerer ©ewerbe»
lreibenber für bte Slrbeit tn grage fommen fann. Vichts
feßetnt unS finnwibriger, als wenn fßrojefte unb Vor»
lagen wochen-, oteüeicßt monatelang oor Kommiffionen
unb Vehörben liegen unb bann bie SluSfüßtung mit über»
mäßiger Vefcßleunigung erfolgen foü.

©aS wären bie ©eftcßlSpuntte für bie Vergebungen
tn etner fletneren bis mittelgroßen ©emeinbe. ©er ein»

gangs zum SBort getommene ©infenber wünfeßt aber
eine allgemeine Regelung, alfo auSgebeßnt auf Ve»

Zirt ober Kanton. Vach unfersn ©tfaßrungen ift eS feßr

ju bezweifeln, ob erftenS bte In ©emetnben, Vezirf unb
Kantonen maßgebenben Vehörben fleh überhaupt zu einer

folcßen gemeinfamen Siegelung zufammenfinben, unb zwei»
tenS, wenn bieS grunbfäßlicß erreicht ift, ob bamit ben oet»
gebenben unb oerantwortltchen Vehörben wie ben @e»

©ewerbetretbenben gebient wäre, ©o einfach, wie fieß ber
©infenber offenbar bte ©aeße oorfteüt, Itegen bie Ver»
ßältniffe eben nießt. Qebe Vergebung an fieß muß nach
ben örtlichen Verßältniffen angenommen werben, genau
überlegt unb abgewogen fein; wie man ba bei Vficfficßt'
naßme auf aüe Vergebungen im Vezirf ober Kanton eine

aüfeits beftiebigenbe Söfang ftnber, foüte, ift unS oor»
läufig nidfjt flar.

3u münfeßen wäre, baß auS ben Kreifen beS ®e=

werbeftanbeS felbft praftifeße Vorfcßläge befannt gegeben
würben. Vergebenbe Veßörben unb Unternehmer hüben
ja baS gletcße 3iel oor Augen: ©ute Slrbeit, aber
bafür aueß angemeffene Vezaßlung.

Hebet $ol3ttocfemmg.
(3tu§ bem Sdjroeijetifdjen §otj!ateitber, 1930.)

Ijoße Vunbholzpreife unb ßoße Arbeitslöhne oerlangen
einen tafeßen Abfaß ber ©cßnittwaren, womit eine Ver»
mtnberung ber 3lufenlaft, b. h- ber Unfoften erreicht
wirb, ©te ©enfung ber Unfoften trägt zur günftigeren
ißreiSbilbung ober anberfettS zu einem bähten @e»

winne bei.
©a baS ©ine wte baS Slnbere auf jebem SBetfe wütt»

fcßenSwert ift, müffen wir ben ©rocfmtngSprojeß ber
©cßnittwaren oetfürzen, aber gleichzeitig auch bafür be»

forgt fetn, baß gualttatio fetne ©ntwertung beS ©cßnitt»
materials eintritt, fonbern bis gnßin entftanbene SJtängel
gleichzeitig behoben werben.

Obwohl bei ber natürlichen ©rodtnung bureß rießtige
Sagerung, gute Auswahl beS ScßnittmateriaÜagerplaßeS
unb fachgemäßes ©tapeln feßon oieleS erreicht würbe,
fönnen wir für bie 3"funft bte fünftlicße ©roefnung als
etnen ber wießtigften gaftoren für etne öfonomifeße |>olz'
wirtfeßaft nteßt meßr außer Sluge laffen.

Sßenn wir bei etner guten, tn jeber Vezteßung ein»

wanbfrei arbeitenben ©rocfnungSanlage bem fäolze bis zu
300 kg SBaffer per m* zu entziehen oermögen, fo er»

teießen wir bei ben heute enormen graeßtfäßen hierin
feßon bte Ouote für beren ^Rentabilität.

©ie heutigen ßeitoerhältniffe hüben aueß barin eine

Anbetung gebracht, baß ber ©cßnitimaterialoerbraueßer
an äußetfi furze fiteferfriften gebunben wirb unb fo ge»

Zwungen ift, oom ©dhntttmaterialoerfäufer bie Slnliefe»

rung troefener SBare innert fürzefter grift zu forbern. ©tefer
gorberung fann aber nur etn Unternehmen mit einet
©rocfnungSanlage entfpreeßen unb wirb ihm für bte 3«'
fünft ber beffere $retS unb bte oermehrten Slufträge
oorbehalten fein.

Unwiüfürticß brängt feeß unS ber ©ebante auf, welcße

©rorfnungSanlage flcß woßl am beften bewähre unb wirb
als näcßftliegenbeS an ein ©pftem, baS ber natürlichen
©roefnung nacßgebilbet ift, gebaeßt.

ffitefe Sluffaffung ift grunbfalfcß, inbem eigentlich bie

Vatur mit aüen SRitteln barnaeß traeßtet, ben ©toef»

nungSprozeß zu oerßlnbern bureß SluSftoßen ber ©cßuß»
ßarze an bie ©cßnittoberflächen, bie etner Verwunbung
beS ÇotzeS gleicßfommen unb naturgemäß btefe Verwun»
bungen zu oerfcßlteßen oerfucßt. älßnlidß wie beim rnenfcß'
ließen Körper Verlegungen bureß Slbfonberung gewiffe*
©toffe bie SBunben oerfdßloffen werben, ift eS aueß beim

^olz, ba eS flcß beim ©cßnelben etgentltcß um bie Vct'
wunbung beS Körpers Vaum ßanbelt. 2ötr feßen, baß

bureß bie Verfruftung ber ©cßnittoberflächen beim natfir=
lidßen ©rodtnen etgentlicß ber ©rocfnungSprozeß beßlnbext
wirb, ffiiefem zu begegnen ßut baS ridßtige ©rodfnung®'
fpftem, inbem eS bureß SBafferbampf einwanbfrei bi«
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gang nimmt. Voraussetzung bleibt dabei, erstens, daß es

sich um Arbeiten handelt, die man einem einheimischen
Unternehmer vertrauensvoll übergeben kann, und zweitens,
daß die Unternehmer die Ausschaltung Auswärtiger nicht
zu Überpreisen ausnützen.

Ferner darf für die Vergebung nicht unter allen Um-
ständen der niedrigste oder ein sog. Mittelpreis aus'
schlaggebend sein. Einerseits sollte ein angemessener Preis
bezahlt werden, bei dem der Unternehmer, tüchtige und
zweckmäßige Durchführung der Arbeit vorausgesetzt, noch
einen üblichen Verdienst herausbringen kann; anderseits
ist wenn möglich unter den Gewerbetreibenden abzu-
wechseln. Diese Verteilung hat zu geschehen nach der
Eignung des Unternehmers für die betreffende Arbeit,
dann aber auch einigermaßen nach der Größe seines
Geschäftes. Ein fortlaufend geführtes Verzeichnis mit den
Abrechnungssummen, Taglohnarbeiten und kleineren ohne
Wettbewerb übertragenen Arbeiten soll jederzeit einen
Überblick ermöglichen, ob bei ungefähr gleichen Preisen
die Vergebung einer bestimmten Arbeit an diesen oder
jenen Unternehmer gerechtfertigt erscheint.

Daß nur rein sachliche Gesichtspunkte bei der Ver-
gebung ausschlaggebend sein müssen, erschien uns immer
selbstverständlich. Weder persönliche noch politische
Freundschaften, noch andere Nebengründe dürfen irgendwie
maßgebend sein bei Vergebungen. Wer den sauberen
sachlichen Boden verläßt, wird bald genug das Zu-
trauen der Gewerbetreibenden und Unternehmer ver-
lieren. Weglettend soll sein die Überlegung, daß man
seine Stellungnahme vor aller Öffentlichkeit verantworten,
mit jedem sachlich denkenden Etngeber besprechen könnte.
Wir betonen ausdrücklich das Wort sachlich, denn daß
es in dieser Beziehung auch beim Unternehmer fehlen
kann, wird man zugeben müssen. Die vorgenannten Ge-
sichtspunkte für die Vergebung können zugestandener-
maßen nicht in enge Vorschriften gepreßt werden. Sie
lassen den vergebenden Behörden einigen Spielraum,
was um so notwendiger ist, als die starre Anwendung
des Buchstabens oftmals zu widersinnigen Beschlüssen
führen müßte. Nicht der tote Buchstabe, die starre Vor-
schrift soll maßgebend sein, sondern der gesunde Ginn
dieser Vorschriften, Verordnungen und Gesetze; und dieser
gesunde Kern dürfte nach allgemeiner Erfahrung lauten:
Keine Berücksichtigung von augenscheinlichen Unter- oder
Überangeboten, womit der Grundsatz, daß die Vergebung
ausnahmslos auf die billigste Eingabe fallen soll, zum
vorneherein ausgeschaltet wird; dann rein sachliche Ent-
scheidung der vergebenden Behörde, losgelöst von allen un-
sachlichen Nebenumftänden; endlich wenn immer mög-
lich tunlichste Abwechslung unter den ortsansäßigen Un-
ternehmern und Übertragung der Arbeit nur an den-

jenigen, der für gute, sachgemäße und rechtzeitige Aus-
fährung Gewähr bietet. Die Eingabefristen sollen so be-

messen sein, daß ruhige Überlegung und ausführliche Be-
rechnung möglich ist. Dringende Notfälle vorbehalten,
wird man die Vollendungsfrist nach erfolgter Vergebung
mit den Unternehmern besprechen und sie grundsätzlich so

ansetzen, daß auch ein kleinerer oder mittlerer Gewerbe-
treibender für die Arbeit in Frage kommen kann. Nichts
scheint uns sinnwidriger, als wenn Projekte und Vor-
lagen wochen-, vielleicht monatelang vor Kommissionen
und Behörden liegen und dann die Ausführung mit über-
mäßiger Beschleunigung erfolgen soll.

Das wären die Gesichtspunkte für die Vergebungen
in einer kleineren bis mittelgroßen Gemeinde. Der ein-

gangs zum Wort gekommene Einsender wünscht aber
eine allgemeine Regelung, also ausgedehnt auf Be-
zirk oder Kanton. Nach unseren Erfahrungen ist es sehr

zu bezweifeln, ob erstens die in Gemeinden, Bezirk und
Kantonen maßgebenden Behörden sich überhaupt zu einer

solchen gemeinsamen Regelung zusammenfinden, und zwei-
tens, wenn dies grundsätzlich erreicht ist, ob damit den ver-
gebenden und verantwortlichen Behörden wie den Ge-
Gewerbetreibenden gedient wäre. So einfach, wie sich der
Einsender offenbar die Sache vorstellt, liegen die Ver-
hältniffe eben nicht. Jede Vergebung an sich muß nach
den örtlichen Verhältnissen angenommen werden, genau
überlegt und abgewogen sein; wie man da bei Rücksicht-
nähme auf alle Vergebungen im Bezirk oder Kanton eine

allseits befriedigende Lösang finden sollte, ist uns vor-
läufig nicht klar.

Zu wünschen wäre, daß aus den Kreisen des Ge-
werbestandes selbst praktische Vorschläge bekannt gegeben
würden. Vergebende Behörden und Unternehmer haben
ja das gleiche Ziel vor Augen: Gute Arbeit, aber
dafür auch angemessene Bezahlung.

Ueber Holztrocknung.
(Aus dem Schweizerischen Holzkalender, 1930.)

Hohe Rundholzpreise und hohe Arbeitslöhne verlangen
einen raschen Absatz der Schnittwaren, womit eine Ver-
Minderung der Zinsenlaft, d. h. der Unkosten erreicht
wird. Die Senkung der Unkosten trägt zur günstigeren
Preisbildung oder anderseits zu einem höheren Ge-
wtnne bei.

Da das Eine wie das Andere auf jedem Werke wüu-
schenswert ist, müssen wir den Trocknungsprozeß der
Schnittwaren verkürzen, aber gleichzeitig auch dafür be-

sorgt sein, daß qualitativ keine Entwertung des Schnitt-
materials eintritt, sondern bis anhtn entstandene Mängel
gleichzeitig behoben werden.

Obwohl bei der natürlichen Trocknung durch richtige
Lagerung, gute Auswahl des Schntttmateriallagerplatzes
und fachgemäßes Stapeln schon vieles erreicht wurde,
können wir für die Zukunft die künstliche Trocknung als
einen der wichtigsten Faktoren für eine ökonomische Holz-
wirtschaft nicht mehr außer Auge lassen.

Wenn wir bei einer guten, in jeder Beziehung ein-
wandfrei arbeitenden Trocknungsanlage dem Holze bis zu
300 kx Wasser per m» zu entziehen vermögen, so er-
reichen wir bei den heute enormen Frachtsätzen hierin
schon die Quote für deren Rentabilität.

Die heutigen Zettoerhältntsse haben auch darin eine

Änderung gebracht, daß der Schnittmaterialoerbraucher
an äußerst kurze Lieferfristen gebunden wird und so ge-

zwungen ist. vom Gchnittmaterialverkäufer die Anliefe-
rung trockener Ware innert kürzester Frist zu fordern. Dieser
Forderung kann aber nur ein Unternehmen mit einer
Trocknungsanlage entsprechen und wird ihm für die Zu-
kunft der bessere Preis und die vermehrten Aufträge
vorbehalten sein.

Unwillkürlich drängt sich uns der Gedanke auf, welche

Trocknungsanlage sich wohl am besten bewähre und wird
als Nächstliegendes an ein System, das der natürlichen
Trocknung nachgebildet ist. gedacht.

Diese Auffassung ist grundfalsch, indem eigentlich die

Natur mit allen Mitteln darnach trachtet, den Trock-
nungsprozeß zu verhindern durch Ausstoßen der Schutz-
harze an die Schnittoberflächen, die einer Verwundung
des Holzes gleichkommen und naturgemäß diese Verwun-
düngen zu verschließen verfocht. Ahnlich wie beim mensch'

lichen Körper Verletzungen durch Absonderung gewisser
Stoffe die Wunden verschlossen werden, ist es auch beim

Holz, da es sich beim Schneiden eigentlich um die Ver-
wundung des Körpers Baum handelt. Wir sehen, daß

durch die Verkrustung der Schnittoberflächen beim natür-
lichen Trocknen eigentlich der Trocknungsprozeß behindert
wird. Diesem zu begegnen hat das richtige Trocknungs-
system, indem es durch Wasserdampf einwandfrei die
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©ctyutytyarge an bet ©dtynittoberjïâctye oerfeift unb wteber
na<| bent 3nnern brSngt. ®S ift bieg bet etfte ©runb,
weStyalb man mit bireftem Sampf arbeitet nnb ein
wetteret ©rnnb Hegt bartn, bag bet birelte Sampf ben
bie gellen umgebenben Suftgürtel entfernt unb bamit bie
SOBSrme in bas Çolg hineinträgt.

£at bet Sampf mtnbeftenS eine Temperatur non
100 ©tab, fo ïdft et bie im £>oIge befinblictyen ®iwet|»
ftoffe auf unb ueiliert baS fjolg bamit bie gätyigleit, gu
„arbeiten". Sie ©igenfdjjaft, baS ©iweig aufgulöfen, tyat
fein anbetet SBärmeträger, weStyalb für eine richtige
Troclnung baS Betfatyten mit bem Sampfe nidtyt um»

gangen werben lann.

Utrbanäcwesen.
analer» unb ©ipfertneifteroerbanb bes RantonS

©larub. (Rott.) Sie SJtänner non bet eblen ißtafel»
gunft fanben fleh i« ©laruS gut orbentlictyen SatyteS»

uetfammlung gufammen, bie non SMermeifter Satob
Spulet oon 3RoHi§ präjibiett würbe. Sm Sorbet»
grunb ber Beratungen ftanb ein neues Programm für
bie SetyrttngSprüfungen im SRalerberuf, bas non ber
BerbanbSleltung geftütyt auf bie eigenen ©tfatyrungen
unb foldje anbetet ïantonaler Berbänbe ausgearbeitet
worben war. Set neue SrüfungSpIan gebt nun an bie
fantonale tßrüfungSlommijfion. Qn ber SiSluffion würbe
erneut unb brlngenb ber SBunfcty an äße Beerben ge*
richtet, gu einer gefunben unb gerechten ^ßreiSgefialtung
im SJtalergewerbe Çanb gu bteten unb bie alle fctyäbi»
genbe ißrelSbtücfetel unb ©dtymutylonlurteng gu befämpfen.
Qm legten Satyr ift auf Beranlaffung beS SKalermeifter»
»erbanbeS ein berufSlunblictyet Unterridtyt für alle SDtaler»

letytlinge unfereS RantonS eingerichtet worben, was als
ein erfreulicher gortfetyritt gu betrauten ift. liïe Se»

ftrebungen gut görberung ber beruflidjjen Tüctytigfelt beS

BadtymudtyfeS tyaben aber nur bann einen bauernben 9Bert,
wenn biefe berufliche Tüdtytigteit bann fpäter im pral»
tifdjen Berufsleben butety eine gerechte SßretSberedtynung
anetlannt wirb, §iet ift bie ÜJliltyilfe ber Betyörben
unb arbeitoergebenben ©teilen unumgänglidty. SOßenn

ber ©ctyug eines Eorreft errechneten SteifeS in ber SHt»

beitSprajiS fehlt, ift ber ©ctymutyfonlurreng unb bamit
ber mangeltyaften SfcbeitSauSffityrung Tür unb Tor ge»

öffnet. Sie Betyörben tyaben eS in ber £>anb, bei Offerten,
bie eine nennenswerte ^SretSbiffcreug aufweifen, burety

©erantyolung ber ÜDtetfterfctyaft gut Setailfalfulation bie
©ingeltyeiten ber S)3ret8geftaltung fennen gu lernen unb
gu überprüfen, was bei gerechtem ©ntfdtyeib unb gutem
SHUen non felber gut SÎuSfdtyaltung ber ^ßretSunterbte«
tung unb auety ber öberforberung fütyren würbe. Ser
SWaler» unb ©ipfermeifteroerbanb beS RantonS ©laruS
win bie berufliche Qualität unb baS wirtfctyaftltctye gort»
fommen feiner BerufSangetyörigen förbern; bas lann er
ober nur bann, wenn etne gefunbe ^3reiSbete<tynung emtty

»an ben Betyörben anerfannt wirb.

SöotynungSauSftellung im ftunftgewerbemufeum in
gürid). 3lm 8. Sanuar würbe im Äunftgewerbemufeum
öie gBanberauSfteHung „Sie ÜBotynung für baS ©jifteng-
Minimum" eröffnet, bte etnen Teil beS SJlaterialS oet«
wenbet, baS bei ©elegentyeit beS gwetten RongreffeS für
"eues Bauen in granlfurt a. 9R. gufammengeftellt würbe.
Unfet Rii-ftorrefponbent tyat über biefe 9BanberauSftel=
"ung in ber „öanbroetfet=3tg.'\9k. 40 bereits berichtet,
onläfjHcty ber lluSftellung im ©ewerbemufeum Bafel.

(Beb.)

SKGEREI- UND HOLZ-BEARBEITUNGSMASCHINEN

(Universal-Bandsäge Mod. B. M.) 6a

A. MULLIR & CSE. â: - BRUGG

Cotentafel.
f Heinrich ?ltnolö Dett!er*Btorf, »anmeifter in

Bttbifon (3üricty), ftarb am 8. Sanuar im Sitter non
50 Satyren.

f ^ermann ©utermeifter, SHalermeifter in gofingen
(Sfargau), ftarb am 14. Sanuar im Sllter non 57 Satyren.

f BairaunD ^roetyaSla, Bîalerraeifter in 3ng, ftarb
am 15. Sonuat im Sllter non 53 Satyren.

f &aoet SßotyutyaS, ©dtyreinermeifter in ©larnS,
ftarb am 19. Sanuar im Sllter non 53 Satyren.

f Ulrich Slitter, Baumeifter in Ttyaltoil, ftarb am
19. Sanuar im Sllter non 77 Satyren.

üer$cMedene$.
SaS neue 'Baugefeg im Ranton götiety. Ser Sie»

gterungSrat unterbreitet bem RantonSrat etne Borlage
für baS neue Baugefety, im SOBefentlictyen mit ben 9teue»
rung en: Sie ©emeinben ftnb berechtigt, ba§ ©efety unter
regterungSrätltdtyer ©enetymigung gang ober teilweife an»
gnwenben ; fie müffen Bebauungspläne auffteüen, In benen
auety bte Sßotyn», ©efctyäftS» unb Subuftrtegebiete auSge»
fdtyieben fein müffen. Sie im Bebauungsplan enttyaltenen
SSrofefte für baS öffentliche §auptftragenne| unb bte @nt»

wäfferungSgrunbtagen bebürfen ber regierungSräitidtyen
©enetymigung, auf bie ftety fobann baS ©jpropriationS»
recht ftütyt. Bei ber überbauung gu SBotyngwedeu foH
bte offene unb niebere Bauweife beoorgugt werben, unb
für SBotynftragen foU ber rutyige ©tyaraïter gefächert fein.
3Bo eS notwenbig ift, fteüt ber SlegierungSrat mit ben
©emetnbebetydrben gufammen einen einheitlichen ©efamt»
plan auf, bem fiety bte ®emetnbe»BebauungSpläne angu»
paffen tyaben. gerner müffen bte ©emeinben Bauorb »

nungen erlaffen, bte alle bau-, feuer», gefunbtyettS» unb
oerfetyrSpoligeiltdtyen Bertyältniffe enttyalten. Sie ^ßläne
für projeftterte öffentliche BetfetyrSwege follen unter SluS»

fdtyreibung etner 14tägigen BefurSfrift öffentlich aufge»
legt werben, ©ofern an ©trafjen I. unb II. Rlaffe bte
©emeinben bte geftfetyung oon Bau» unb 9tioeauitnlen
unterlaffen, ift bie Sireltion ber öffentlichen Bauten gut
§etfteHung eines SSrojelteS auf Roften ber ©emeinbe
berechtigt. Sie ©ebäubefoctel bürfen nietyt übet bie Bau«
linien, beten 2lbftanb mtnbeftenS 12 m betragen foH,
ootragen. Ste ©emetnben lönnen, wo nötig, im Quat»
tierplanoerfatyren rüdwärtige ober Saneabaulinien an»
orbnen, unb unter ©ntfdtyäbigung ber ©runbeigentümer
gut greltyaltung oon öffentlichen 'Anlagen ßtnten feftfetyen.
Ste Quartierpläne unterliegen mit Begug auf bie geft»
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Schutzharze an der Schnittoberfläche verseift und wieder
nach dem Innern drängt. Es ist dies der erste Grund,
weshalb man mit direktem Dampf arbeitet und ein
weiterer Grund liegt darin, daß der direkte Dampf den
die Zellen umgebenden Luftgürtel entfernt und damit die
Wärme in das Holz hineinträgt.

Hat der Dampf mindestens eine Temperatur von
100 Grad, so löst er die im Holze befindlichen Eiweiß-
stoffe auf und verliert das Holz damit die Fähigkeit, zu
«arbeiten". Die Eigenschaft, das Eiweiß aufzulösen, hat
kein anderer Wärmeträger, weshalb für eine richtige
Trocknung das Verfahren mit dem Dampfe nicht um-
gangen werden kann.

0ervâ»â;mîîn.
Maler- «nd Gipsermeisterverband Ses Kautons

GlaruS. (Korr.) Die Männer von der edlen Pinsel-
zunft fanden sich in Glarus zur ordentlichen Jahres-
Versammlung zusammen, die von Malermeister Jakob
Schul er von Mollis präsidiert wurde. Im Vorder-
gründ der Beratungen stand ew neues Programm für
die Lehrlingsprüfungen im Malerberuf, das von der
Verbandslettung gestützt auf die eigenen Erfahrungen
und solche anderer kantonaler Verbände ausgearbeitet
worden war. Der neue Prüfungsplan geht nun an die
kantonale Prüfungskommission. In der Diskussion wurde
erneut und dringend der Wunsch an alle Behörden ge-
richtet, zu einer gesunden und gerechten Preisgestaltung
im Malergewerbe Hand zu bieten und die alle schädi-
gende Preisdrückeret und Schmutzkonkurrenz zu bekämpfen.

Im letzten Jahr ist auf Veranlassung des Malermeister-
Verbandes ein berufskundlicher Unterricht für alle Maler-
lehrlinge unseres Kantons eingerichtet worden, was als
ein erfreulicher Fortschritt zu betrachten ist. Alle Be-
strebungen zur Förderung der beruflichen Tüchtigkeit des
Nachwuchses haben aber nur dann einen dauernden Wert,
wenn diese berufliche Tüchtigkeit dann später im prak-
tischen Berufsleben durch eine gerechte Preisberechnung
anerkannt wird. Hier ist die Mithilfe der Behörden
und arbeitvergebenden Stellen unumgänglich. Wenn
der Schutz eines korrekt errechneten Preises in der Ar-
beitspraxis fehlt, ist der Schmutzkonkurrenz und damit
der mangelhaften Arbeitsausführung Tür und Tor ge-
öffnet. Die Behörden haben es in der Hand, bei Offerten,
die eine nennenswerte Preisdifferenz aufweisen, durch
Heranholung der Meisterschaft zur Detailkalkulation die

Einzelheiten der Preisgestaltung kennen zu lernen und
zu überprüfen, was bei gerechtem Entscheid und gutem
Willen von selber zur Ausschaltung der Preisunterbie-
tung und auch der Überforderung führen würde. Der
Maler- und Gipsermeisterverband des Kantons Glarus
will die berufliche Qualität und das wirtschaftliche Fort-
kommen seiner Berufsangehörigen fördern; das kann er
aber nur dann, wenn eine gesunde Preisberechnung auch
von den Behörden anerkannt wird.

WohnvngSauSftellung im Kunstgewerbemuseum in
Zürich. Am 8. Januar wurde im Kunstgewerbemuseum
die Wanderausstellung „Die Wohnung für das Existenz-
Minimum" eröffnet, die einen Teil des Materials ver-
wendet, das bei Gelegenheit des zweiten Kongresses für
veues Bauen in Frankfurt a. M. zusammengestellt wurde.
Knser Kü-Korrespondent hat über diese Wanderausstel-
lang in der „Handwerker-Ztg. "Nr. 40 bereits berichtet,
anläßlich der Ausstellung im Gewerbemusenm Basel.

(Red.)

(Universsl-Lsnàsâxe üwä. ö. à) ös

K. s cie. z - sku«z«z

Totentafel
5 Heinrich Arnold Oetiker-Morf. vaumeister w

Bubikon (Zürich), starb am 8. Januar im Alter von
50 Jahren.

-j- Hermann Svtermeister, Malermeister in Zofingen
(Aargau), starb am 14. Januar im Alter von 57 Jahren.

-j- Raimund ProchaSka, Malermeister in Zug, starb
am 15. Januar im Alter von 53 Jahren.

î .Laver Wohnhas, Schreinermeister iu GlaruS,
starb am 19. Januar im Alter von 53 Jahren.

î Ulrich Ritter, Baumeister in Thalwil, starb am
19. Januar im Alter von 77 Jahren.

Vîlîààtt.
Das neue 'Baugesetz im Kanton Zürich. Der Re-

gierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat eine Vorlage
für das neue Baugesetz, im Wesentlichen mit den Neue-
rung en: Die Gemeinden sind berechtigt, das Gesetz unter
regierungsrätlicher Genehmigung ganz oder teilweise an-
zuwenden; fie müssen Bebauungspläne aufstellen, in denen
auch die Wohn-, Geschäfts- und Industriegebiete ausge-
schieden sein müssen. Die im Bebauungsplan enthaltenen
Projekte für das öffentliche Hauptstraßennetz und die Ent-
Wässerungsgrundlagen bedürfen der regierungsrätltchen
Genehmigung, auf die sich sodann das Expropriations-
recht stützt. Bei der überbauung zu Wohnzwecken soll
die offene und niedere Bauweise bevorzugt werden, und
für Wohnstraßen soll der ruhige Charakter gesichert sein.
Wo es notwendig ist, stellt der Regierungsrat mit den
Gemeindebehörden zusammen einen einheitlichen Gesamt-
plan auf, dem sich die Gemeinde-Bebauungspläne anzu-
passen haben. Ferner müssen die Gemeinden Bauord-
nungen erlassen, die alle bau-, feuer-, gesundheits- und
verkehrspolizetlichen Verhältnisse enthalten. Die Pläne
für projektierte öffentliche Verkehrswege sollen unter Aus-
schreibung einer 14tägigen Rekursfrist öffentlich ausge-
legt werden. Sofern an Straßen I. und II. Klasse die
Gemeinden die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien
unterlassen, ist die Direktion der öffentlichen Bauten zur
Herstellung eines Projektes auf Kosten der Gemeinde
berechtigt. Die Gebäudesockel dürfen nicht über die Bau-
linien, deren Abstand mindestens 12 m betragen soll,
vorragen. Die Gemeinden können, wo nötig, im Quar-
tierplanverfahren rückwärtige oder Jnnenbaulinien an-
ordnen, und unter Entschädigung der Grundeigentümer
zur Freihaltung von öffentlichen Anlagen Linien festsetzen.
Die Ouartierpläne unterliegen mit Bezug aus die Fest-
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